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Aus dem Leitbild der Hochschule:

„Die persönliche Auswahl der Studierenden 
gewährleistet, dass diese die fachlichen 
Voraussetzungen und die Motivation für ihr 
Studium mitbringen und auch für die 
angrenzenden Berufsfelder interessiert 
sind.“



Es gibt drei Zulassungsverfahren an der 
Hochschule:

1. Studiengänge ohne 
Eignungsfeststellungsverfahren (EFV)

2. Studiengänge mit EFV
3. Studiengänge mit obligatorischer 

Eignungsprüfung für alle Bewerber



Die Hochschule strebt als Ziel die persönliche 
Auswahl aller Studierenden an:

• Kooperation von Verwaltung und 
Lehrkörper ist eine unabdingbare 
Voraussetzung für dieses Ziel

• das Auswahlverfahren gilt für alle Bewerber 
( deutsche und internationale )



Vorteile des qualitätsorientierten 
Auswahlverfahrens:

• hohe Studienerfolgsquote
• ausgewogene internationale 

Zusammensetzung
• zufriedene Hochschullehrer, Dozenten und 

Studierende



Nachteile des qualitätsorientierten 
Auswahlverfahrens:

- riesiger administrativer und personeller 
Aufwand für Verwaltung und Lehrkörper
(der sich aber lohnt...)

-soziale Selektion durch persönliche 
Vorstellung ( Ausgleich über Stipendien... )



Die qualitätsorientierte Zulassung ist aus 
• der Sicht der Hochschule, 
• des Bewerbers 
• und auch aus der Sicht des Geldgebers / 

Steuerzahlers 
eine positive Entwicklung! 
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